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In NRW steht in den Richtlinien
"Die Leiterin oder der Leiter kann den Schülerinnen und Schülern unter Be-
achtung der dargestellten Grundsätze und nach vorheriger Absprache mit
den Eltern die Möglichkeit einräumen, im Rahmen der Schulfahrt zeitlich
und örtlich begrenzte, angemessene Unternehmungen (in der Regel in
Gruppen) durchzuführen, ohne dass dabei eine Aufsichtsperson jede
Schülerin oder jeden Schüler überwacht."
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